Die Anwendung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse-
Die Deutschen Bischöfe haben im Juni dieses Jahres die Grundordnung novelliert. Inzwischen ist sie in allen Diözesen kirchliches Gesetz geworden. Dort wo sie angewandt wird, wird entweder in einer Satzung / einem Statut und/oder in den Arbeitsverträgen der Beschäftigten darauf Bezug genommen.

In der novellierten Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Träger, die die Grundordnung nicht anwenden, nicht am Selbstbestimmungsrecht der Kirche im Arbeitsrecht teilhaben. Es gilt dann weltliches Recht. Eine Übergangsfrist für diejenigen, die es noch nicht getan haben, es aber wollen, ist bis 31.12.2013 eingeräumt.
Zur Anwendung der Grundordnung gehören die uneingeschränkte Anwendung des kirchlichen Tarifrechts z.B. AVR und die Anwendung der MAVO in der jeweiligen diözesanen Fassung.
Es gibt Träger und Einrichtungen, die direkt der Aufsicht des Bischofs unterstellt sind. Dort muss die Grundordnung angewendet werden. Die allermeisten Träger und Einrichtungen im Caritasbereich unterliegen aber nicht der direkten Aufsicht des Bischofs. Sie müssen verbindlich erklären, ob sie die Grundordnung anwenden.

Je nach Fallkonstellation kann die Nichtanwendung Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse haben. Sollten Träger und Einrichtungen weit überwiegend keine Grundordnung anwenden, stellt sich natürlich die Frage, ob die Arbeitsrechtliche Kommission / KODA, die ja aktuell von den Bistümern bzw. in der Caritas von den Trägern per Umlage finanziert werden, noch Sinn macht. Sollte dies verneint werden, könnte ein Wechsel ins weltliche Recht ggfs. erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsverträge der aktuell Beschäftigten haben.
Sie sehen, dass das alles vage formuliert ist. Solange es jedoch keine verlässliche Datenbasis gibt, ist ein Handlungsbedarf für die Zukunft spekulativ.
Die Diözesen starten aktuell eine Umfrage unter den Trägern und Einrichtungen. Die Ergebnisse sollen im 1. Quartal 2012 vorliegen

Die Mitgliederversammlung der BAG-MAV hat beschlossen, ergänzend eine Umfrage zu starten und die Ergebnisse mit den Erkenntnissen der Diözesen abzugleichen. Die DIAG-MAV Vorstände sollen ihre MAVen bitten, den nachfolgenden Fragebogen auszufüllen Der Rücklauf an die DIAG-MAVen muss bis 1.4.2012 erfolgt sein. Dann können die Vorstände eine Auswertung vornehmen und diese auf der nächsten Mitgliederversammlung der BAG-MAV im Mai vorstellen. Es steht zu erwarten, dass die Deutschen Bischöfe sich im Juni 2012 wieder mit dem Thema befassen.
Vielen Dank fürs Mitmachen!

Der Fragebogen:

1. Name/ der MAV 




Kontakt/Mail

2. Name der Einrichtung:

3. Name des Trägers:

4. Zahl der Mitarbeiter Einrichtung 

/Träger

5. Besteht eine Mitgliedschaft im DCV (Bundesebene) / DICV (Diözesanebene)
Vollmitglied

korporativ

assoziiert

6. Bei Ordenseinrichtungen: bischöflicher Orden 

päpstlicher Orden

7. Hat der Träger die Grundordnung in Statut / Satzung o.ä. verankert?

8. Ist die Grundordnung Bestandteil der Arbeitsverträge?

9. Wird kirchliches Tarifrecht uneingeschränkt angewandt?
ja
nein

was dann?

10. Gibt es Tochtergesellschaften des Trägers?
 a) Wie viele?
 b) Welche Tätigkeitsfelder?
 c) Wie viele Beschäftigte?
 d) Sind diese kirchlich?
 e) Werden dort kirchliches Tarifrecht und MAVO uneingeschränkt angewandt?
 f) Wenn nein, wer ist Gesellschafter?
 g) welche(s) Tarifrecht / Betriebsverfassung wird angewandt?

11. Gibt es Leiharbeit (Direktionsrecht des Entleihers) 
a) aus Tochtergesellschaften
b) aus externen Betrieben
c) Beteiligung der MAV nach § 34 ?

12. Gibt es Werkverträge? (kein Direktionsrecht des Entleihers)
Für welche Bereiche? 

13. Wird durch Werkverträge Leiharbeit verschleiert / reguläre Beschäftigung verdrängt?

Ergänzende Bemerkungen bitte auf gesondertem Blatt!
Als MAV haben Sie Anspruch auf diese Informationen gemäß § 27 Abs. 1/ § 27a MAVO! Nutzen Sie die Gelegenheit, aktuelle und umfassende Informationen über ihre Einrichtung erhalten!
Evtl. Nennung der Einrichtung des Trägers bei Bistumsleitung etc. durch DIAG /BAG wird nur mit Zustimmung der MAV erfolgen. Zustimmung zur Nennung
ja

nein
